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Stase, die medikamenteil nicht zu beeinflussen war, ohnehin
mit grösster Wahrscheinlichkeit ad exitum geführt haben würde.
Für diesen letztern Fall hätte natürlich eine Contraindicatio
bestanden. Die erneute Zusammenfassung des Symptomenkomplexes

hatte aber die Diagnose Myocarditis parenchymatosa
mehr in den Vordergrund gerückt. Der Erfolg des Blutentzuges
entschied meiner Ansicht nach für diesen Zustand. Auch der
weitere Verlauf stützt die Richtigkeit dieser Diagnose.

Das Pferd wurde am 7. Krankheitstage fieberfrei mit et-
welcher Tachycardie (58—60) dem Besitzer an Hand gegeben.
Bei der immer noch zweifelhaften Prognose erhielt er den
dringenden Rat, das Tier bis Neujahr ausser Dienst zu stellen.

Als angenehme Zugabe entwickelte sich später, wie mir
der behandelnde Kollege mitteilte, ein Senkungsabszess am
Halse, den ich auf das Coffein zurückzuführen geneigt bin. Von
ihm erfuhr ich auch, dass die Tachycardie noch längere Zeit
fortbestand und dass das Pferd seit Januar 1923 zur Zufriedenheit

des Eigentümers wieder in Arbeit steht.

Zur Frage des Abschlachtens oder Durchseuchens bei
Maul- und Klauenseuche.

(Beobachtetes und Gesammeltes aus der Seuchen- und Seuchen-
Nachzeit 1914/1921.)

Von Dr. F. X. "Weissenrieder,
gewesener Adjunkt des Kantonstierarztes, Bern.

(Schluss)

III. Schlussfolgerungen.
Wie unsere Ausführungen in ihrer teilweisen geschichtlichen

und statistischen Gliederung aus naheliegenden Gründen nicht
durchwegs Neues bieten konnten und wollten, so trifft dies in
der Folge auch bei den daraus gezogenen Schlussfolgerungen zu.
Aufbauend auf einem sehr umfangreichen und zuverlässigen
Untersuchungsmaterial bilden diese Schlüsse aber doch in
mannigfacher Hinsicht eine wünschbare Stütze und den Beweis
für manche, auch inskünftig noch bedeutsame Frage aus dem
Gebiet der Tierseuchenbekämpfung.

Grundlegend für unsere Schlussfolgerungen ergibt sich aus
unseren Ausführungen und Darlegungen die Tatsache, dass
über den Wert oder den Unwert des seit 1914 und
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insbesondere 1919/21 auch in der Schweiz gehandhabten

Tierseuchen-Bekämpfungssystems der Keu-
lung nur dann sachlich geurteilt werden kann, wenn
diese Frage in ihrer logischen Zweiteilung
vorurteilslos erörtert und behandelt wird, nämlich:

I. als die Seuchenabschlachtung als seuchenpolizeiliche
Massnahme;

II. als die Seuchenabschlachtung in ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung.

Jede willkürliche Verquickung dieser beiden Fragekomplexe

trübt ein sachliches Urteil.

I.
1. Das System der Seuchenabschlachtung bei Maul- und Klauenseuche

ist in Art. 228 der eidgen. Vollziehungsverordnung
zum Bundesgesetz betr. die Bekämpfung von Tierseuchen vom
13. Juni 1917 zweifellos zutreffend umschrieben und bewährt
sich im Sinne dieses Artikels ausgeführt gut. Es unterliegt
aber ebenso keinem Zweifel, dass es gegebenenfalls in praktischer

Ausführung der Bestimmungen von Art. 228 für die
zuständigen Behörden ausserordentlich schwierig ist, im
richtigen Augenblick immer das Richtige zu treffen. Eine
nachträgliche Kritik an den in guten Treuen getroffenen
Seuchenbekämpfungs-Massnahmen ist mehr als nur billig.

2. Die in den Jahren 1914j21 in der Schweiz allgemein und in
den Jahren 1919/21 im Kanton Bern im besondern
durchgeführten Totalabschlachtungen bei Maul- und Klauenseuche
haben, entgegen verschiedentlich aufgestellten, gegenteiligen
Behauptungen den Beweis nicht erbracht, dass das
angewandte Abschlachtungssystem als solches versagt habe und
daher bei künftigen Seuchenzügen ganz und auch im Sinne
von Art. 228 obgenannt ausser Betracht zu fallen habe. Bei
dem bekanntermassen nicht geringen offiziellen, offiziösen und
privaten Widerstand gegen das Abschlachtungsverfahren,
sowie bei der seuchenpolizeilich nicht immer einwandfreien
Durchführung desselben konnte der Erfolg kein weitergehender

sein. Auch bei der Durchführung von Seuchenabschlachtungen

ist und bleibt eine gewissenhaft streng gehandhabte
Seuchenpolizei auf der ganzen Linie erstes Erfordernis.

Das Abschlachtungsverfahren bei Maul- und Klauenseuche

musste im Jahre 1920 nach und nach allenthalben
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wieder fallen gelassen werden, weil es sich erwiesenermassen
aus technischen Gründen (Organisation, Fleischverwertung

nicht mehr durchführen Hess.
3. Die in den Jahren 1914/21 in der Schweiz allgemein und in

den Jahren 1919/21 im Kanton Bern im besondern
durchgeführten Seuchenabschlachtungen bei Maul- und Klauenseuche

haben, verglichen mit dem Gesamt-Seuchenbestand und
dem Gesamt-Rindviehbestand der Schweiz bzw. des Kantons
Bern, die Grenzen eines Versuches nicht
überschritten.

So beträgt die schweizerische Gesamtkeulung (einschliesslich
Notschlachtungen) der Jahre 1914/21, verglichen mit der
Gesamtverseuchung des schweizerischen Rindviehbestandes
dieser Jahre, nur 8,14% (im Kanton Bern 11,59%). Im
Jahre 1920, d. h. im Jahre der grössten Verseuchung einerseits

und der zahlreichsten Seuchenabschlachtungen anderseits

betrug die Keulung nur 5,79% des gesamten schweizerischen

Rindvieh-Seuchenbestandes 1920 und nur 1,54%
des gesamten schweizerischen Rindviehbestandes 1920
überhaupt. Im Hinblick auf diese niedrigen Zahlenwerte kann
ernstlich nicht von einer ,,sinnlosen Massenschlächterei",
von „Massenmord" und dgl. gesprochen werden.

4. Das Keulungsverfahren darf auch im Sinne von Art. 228 der
eidgen. Vollziehungsverordnung nicht engherzig oder gar vom
Standpunkte blosser regionaler Interessen aus gehandhabt
werden; es ist in Erreichung des gewünschten Endzweckes
vielmehr innerhalb gewisser Grenzen grosszügig durchzuführen.

Hierbei soll zweckmässig auch auf den jährlichen
Normalabgang im schweizerischen Rindviehbestand

Rücksicht genommen werden. Derselbe beträgt im
Durchschnitt 42,56% des gesamten schweizerischen Rindviehbestandes

(wovon 27,75% auf Kälber planmässige Mast,
2,87% auf Rinder, 9,10% auf Kühe, 2,84% auf Stiere und
Ochsen entfallen).

II.
1. Das Abschlachtungsverfahren bei Maul- und Klauenseuche,

und insbesondere wenn es sich um schwere Formen dieser
Krankheit und um nicht ausgesprochen wertvolle
Zuchtbestände handelt, liegt bei heutigem Stand der Wissenschaft
(Behandlung) wirtschaftlich im Interesse der
landwirtschaftlichen Tierzucht. Dies vor allem in Rück-
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sieht auf die vielen und oft schweren Seuchen-Nachkrankheiten,

den grossen Ausfall im landwirtschaftlichen Betriebsergebnis

während langer Zeit und des ohnehin raschen
Abganges durchgeseuchter Tiere an die Schlachtbank.

Die Durchführung von Seuchenabschlachtungen im
grossen bedingt allerdings die Gründung und den entsprechenden

Unterhalt von gut fondierten
Tierseuchen-Entschädigungskassen. Der indirekte Seuchenschaden,
besonders der Milch- und der Zuchtausfall, bleibt auch bei einer
weitgehenden Entschädigung der gekeulten und notgeschlachteten

Tiere immer noch ein enorm grosser.
2. Die Nachkrankheiten bei Maul- und Klauenseuche, die

noch 1 bis 2 Jahre nach Seuchenausbruch auftreten, betreffen
im besondern: Klauen- und Gelenkskomplikationen,
Festliegen, Abszessbildung und Muskelnekrosen,
schlechtes Haarkleid, Wachstumsstörungen
(„Kümmerer"), Milchmangel und Euterfehler, Trächtig-
keitsfehler (Stiersucht, Nichtträchtigwerden, Verwerfen).

In Zusammenfassung unserer Untersuchungsergebnisse
über die Seuchen-Nachkrankheiten ergibt sich, dass im Zeit
räume Juni 1920 bis 31. Januar 1922 von unserm
Untersuchungsmaterial abgegangen sind: 28,35% infolge
Notschlachtung (innert acht Wochen vom Seuchenausbruche
an gerechnet), 7,22% infolge Klauen- und
Gelenkskomplikationen und Festliegen, 5,92% infolge Abs-
zess und Muskelnekrosen- Bildung, 17,32% als
„Seuchenkümmerer" (schlechtes Haarkleid, Wachstumsstörung),
15,06% infolge Milchmangel und Euterfehler, 14,57%
infolge Trächtigkeitsfehler und 11,53% infolge normaler
Schlachtreife.

Werden die bei Abschluss unserer Untersuchung
wirtschaftlich vollständig unrentablen und nur aus
prekären Gründen seitens der seuchengeschädigten Viehbesitzer bis
zu diesem Zeitpunkte noch nicht an die Schlachtbank
abgeschobenen Seuchentiere mit zu dem effektiven Seuchenabgang
gezählt (1,65% Klauen- und Gelenkskomplikationen, 1,32%
Abszesse und Muskelnekrosen, 2,47% Kümmerer, 5,69%
Milchmangel und Euterfehler, 4,54% Trächtigkeitsfehler), so
ergibt sich, dass die Kurve ,,Milchmangel" diejenige der
„Notschlachtung" übersteigt, während die Kurve „Trächtig-
keitsfehler" derjenigen der „Notschlachtung" beinahe
gleichkommt.
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3. Von den Seuchengeschädigten unseres Untersuchungsmaterials
äusserten sich 54,6% bedingungslos für das Abschlachten,
17,9% bedingt für das Abschlachten (bei schwerer Seuchenform,

unter angemessener Entschädigung) oder nahmen zu
dieser Frage gar keine Stellung; 27,5% unserer
Seuchengeschädigten sprachen sich gegen das Abschlachten aus.

4. Die Beurteilung der Blut- bzw. der Serum-Impfung bei
Maul- und Klauenseuche durch die Seuchengeschädigten
ist eine allgemein günstige. Es bezeichneten die Impfung als
gut 37,26%, als befriedigend 16,06%, als unbefriedigend
20,29%, 26,39% enthielten sich eines Urteils über diese
Frage.

Die Impfung mit Blut bzw. mit Serum von Blut durch-
geseuchter Tiere ist therapeutisch und prophylaktisch nur in
grossen Dosen wirksam und wirtschaftlich nur bei
mittelschweren und schweren Formen der Maul- und Klauenseuche
angezeigt. Die Blutgewinnung in kantonalen oder regionalen
ad hoc errichteten Blutgewinnungsanstalten ist der feld-
mässigen Blutgewinnung entschieden vorzuziehen.

In der Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern vom
13. September 1922 führte Gnägi als Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission zum Bericht der Landwirtschaftsdirektion

u. a. folgendes aus: ,,Im Bericht der Landwirtschaftsdirektion

wird nun der Schlussstrich gezogen unter die grosse
Geschichte der Maul- und Klauenseuche, und wir dürfen
vielleicht auch noch mit zwei Worten dieses Thema berühren. Wer
die Seuche näher verfolgte, sah, welch grosse Dimensionen dieses

Unglück angenommen hat und dass die Totalabschlachtungen
von annähernd 8000 Stück Grossvieh eine Schatzungssumme
von 13 Millionen Franken ausmachten, die Notschlachtungen
nicht viel weniger. Die Verwertung der Tiere trägt nur ungefähr
ein Drittel der Schätzungen ein. Wir wussten es schon mitten
in der Katastrophe, dass die Verwertung der Tiere entschieden
keine vorbildliche war. Wh geben zu, es war eine ungeheure
Geschichte, die so überraschend kam, dass man mit der
Organisation nicht Meister wurde. Aber man hat doch
seither auf diesem Gebiete Wege beschritten, die man damals
nicht gehen wollte. Es wurde damals schon darauf aufmerksam
gemacht, dass man die Tiere lebend ins Schlachthaus führen
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könnte, wodurch die Verwertung eine günstigere geworden wäre,
indem sich die Nebenprodukte auch hätten verwerten lassen,
wie es heute mit gutem Erfolge geschieht. Das sind nun Lehren
für die Zukunft. Doch werden wir hoffentlich in unserem Lande
kein solches Unglück mehr durchmachen müssen. Es hat sich
gezeigt, dass der Schaden beim Durchseuchen der
Viehbestände, der sich erst nach und nach, im Verlauf

von 1 bis 2 Jahren, einstellte, unbedingt das
grössere Übel war. Diejenigen, die schon die letzte
Legislaturperiode dem Grossen Rate angehörten, wissen, dass man
sich schwer darüber stritt und man gewisse Leute beschuldigen
wollte, sie hätten da eine grosse Dummheit mitmachen helfen.
Nach allen Erfahrungen hat sich nun erwiesen, dass die Total-
abschlachtungen für den Viehbesitzer auf alle Fälle das
rationellere waren." Am Schlüsse seines Berichtes erstattete Gnägi
sodann den Organen der Landwirtschaftsdirektion öffentlich
den besten Dank ab, „für die viele und undankbare Arbeit, die
sie während der Seuchenzeit" leisteten.

Diese abschliessende Berichterstattung im bernischen Grossen
Rate über den Seuchenzug 1919/22 trifft analog auch auf den
ganzen Seuchenzug 1919/22 in der Schweiz zu. In Zusammenfassung

unserer Ausführungen bedarf es keines besondern
Hinweises mehr darauf, dass heute die Frage des Abschlachtens oder
Durchseuchens bei Maul- und Klauenseuche wohl allenthalben,
ruhiger und sachlicher erörtert und beantwortet würde, als wie
dies noch vor wenigen Jahren vielfach der Fall war. Denn,
„Über die Erfolge des Durchseuchens wird erst die
Zeit Aufschluss geben!"
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Literarische Rundschau.
Die durch Harnröhrensteine verursachte Harnverhaltung des Ochsen

und ihre Behandlung. (Aus der Chirurg. Tierklinik der Universität
München. Vorstand Prof. Dr. J. Mayr, und aus der Praxis.)
Von Distriktstierarzt Dr. Schwind, Gessertshauson bei Augs
bürg. Münchener Dissertation. Münchener Tierärztliche Wochen
schrift 1924. Nr. 14—16. Auszug.
Der Verfasser wirft zunächst einen Rückblick auf die Geschichte

des Steinschnittes, macht einige anatomische, physiologische und
physikalische Bemerkungen und bespricht sodann Ätiologie und
Symptomatik.

Die Entwicklung der *Harnsteine geschieht in der Harnblase
oder in den Nieren, von wo aus sie mit dem Harnstrom in die
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